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Eco RZ Planertag  Frankfurt 21.10.2014   
Planung elektrischer Anlagen 

 

Damit im RZ ohne Abzuschalten im laufenden Betrieb gefahrlos geprüft 

werden kann 
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 Klassifizierung - Bewertung von Elektroanlagen  
BVS–Bewertungs-Richtlinie für die Beurteilung von elektrischen Anlagen in 

Rechnerräumen und Rechenzentren und kritischen Liegenschaften  

100 - 92 Punkte  sehr gut  

  unter 92 - 81 Punkte  gut  

  unter 81 - 67 Punkte  befriedigend  

  unter 67 - 50 Punkte  ausreichend  
  unter 50 - 30 Punkte  mangelhaft  

  unter 30 - 0 Punkte  ungenügend  

? 

? 

Gekocht wurde immer,  

Starköche bestimmen heute die Richtung 

Erfüllung der VDE = ausreichend = 4 als Minimum 

 

 



 

Wer beurteilt heute Anlagen?? Rating Agenturen        

oder erhält der Kunde unabhängige Infos und Noten???  
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Die bisherigen Bewertungs-Kriterien für RZ nach Uptime, TÜV, ECO-Star 

geben zu den Bereichen  
 

•  Elektrotechnik 

•  Datenanbindung 

nur zu vage allgemeine Angaben zur wirklichen „Stromproblemen“ vor.   

 

Das bisherige Ziel ist in der RZ-Bewertung  „Verfügbarkeit“ 

 

 

 

 

 

 

 

Eine sachverständigen Aussage zur elektrischen Anlage wird von Käufern 

von DC oder Gebäuden gefordert bei Verkauf, Übernahme oder Fusionen. 

 

 



 

RZ -Zertifizierungskriterien 
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Kriterium Inhalte Gewichtung 

Gebäude 

Zugangskontrolle und Wachschutz, 

Schutzzonen und Brandschutz , 

Doppelböden, Lage im Gebäude, 

Hauswegeeinführung, Skalierbarkeit, 

Gebäudestruktur, RZ-Sauberkeit 

25% 

Technik (Elektrische Sicherheit, Klima 

und Netzinfrastruktur) 

Stromanbieter,  

 

MSHV/Trafo/  NSHV,  

Wechsel- und  Gleichstromversorgung, 

Notstromversorgung, USV 

Notabschaltung,  

Blitzschutz,  

 

Klimatisierung und Luftfilterung, Temperatur 

und Luftfeuchte, Carrier 

35% 

Prozesse 

ITIL-Konformität, Continuity Management, 

bestehende Zertifizierungen, 

Zugangsprozess, Datensicherheit 

20% 

Personal 

Anzahl des Personals, Mehrsprachigkeit, 

Erreichbarkeit und Verfügbarkeit, 

Qualifikation, Qualitätssicherung 

20% 

http://de.wikipedia.org/wiki/Zutrittskontrolle
http://de.wikipedia.org/wiki/Sicherheitsdienst
http://de.wikipedia.org/wiki/Brandschutz
http://de.wikipedia.org/wiki/Doppelboden_(Bauwesen)
http://de.wikipedia.org/wiki/Skalierbarkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Stromanbieter
http://de.wikipedia.org/wiki/Trafo
http://de.wikipedia.org/wiki/Trafo
http://de.wikipedia.org/wiki/Trafo
http://de.wikipedia.org/wiki/NSHV
http://de.wikipedia.org/wiki/Wechselstrom
http://de.wikipedia.org/wiki/Wechselstrom
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichstrom
http://de.wikipedia.org/wiki/Notstromversorgung
http://de.wikipedia.org/wiki/Blitzschutz
http://de.wikipedia.org/wiki/Klimatisierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Klimatisierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftfilter
http://de.wikipedia.org/wiki/Temperatur
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftfeuchte
http://de.wikipedia.org/wiki/Telefongesellschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/ITIL
http://de.wikipedia.org/wiki/Betriebliches_Kontinuit%C3%A4tsmanagement
http://de.wikipedia.org/wiki/Datensicherheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Personal
http://de.wikipedia.org/wiki/Mehrsprachigkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Verf%C3%BCgbarkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Qualifikation_(Personalwesen)
http://de.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A4tssicherung


 

Klassifizierungshindernisse der Elektroanlagen von RZ 

aber auch in andern Liegenschaften wie Büro-Krankenhäusern  
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•  Keine einheitliche Kenngröße von RZ oder kritische Liegenschaften 

 

•  Es gibt keine gleiche Elektro-Anlagen 

 

•  Keine einheitliche Bewertungs-Kriterien 

 

•  Keine Vergleichbarkeit, damit eine Eingruppierung erfolgt 

 

•  Geheimhaltung und schnelle Veränderungen – Firmenbindungen 

 

•  Modulare Aufbauweisen und Erweiterungen 

 

•  Keine RZ von der „Stange“, selbst gespiegelte RZ sind nicht gleich 
 

 

 



 

Papier ist geduldig, aber zwingend notwendig 
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durch 

alte vorgelagerte Stromversorgung 

liberalisierter Markt 

neue marktorientierte Kontrakte 

Naturgewalten 
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Verschlechterung der elektrischen Versorgungssituation  
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Düsseldorf 
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• 1964 Handwerkslehre als Elektroinstallateur 

• 1970 Leutnant in einer technischen Ausbildungskompanie 

• 1971 Elektroinstallateurmeister 

• 1976 Dipl.Ing.Elektrotechnik, Leistungselektronik 

• 1979 Fertigungsleiter Messtechnik Fa. GRECON 

• 1981 Dipl.Wirtschafts Ing. u. Gründung Ing.Büro in Lage 

• 1981 Anerkennung als VDS Sachverständiger 

• 1981 öffentl.bestellt.u vereidigt von der IHK Lippe für  

               elektrische Niederspannungsanlagen,   

               Leistungs - und EDV Elektronik 

• 1983 Lehrbeauftragter Messtechnik FH Lippe in Lemgo 

• 1990 Gründer u Leiter der Fachgruppe Elektr. U EDV  

• Seminare in den Bereichen EMV u RZ 

• ca 3000 Gutachten/Untersuchungen in RZ in Schadenfällen 

• EMV-Projekte in RZ u Fab in mehr als 39 Ländern 

• 01.04.2013 Umzug nach 32 Jahren von Lage nach DUS 

 

 

50 J Erfahrung in elektrischen. Anlagen u EMV 
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Mitarbeit an RZ Projekten im Bereich Elektro, und EMV 

RZ der T-Systems in Darmstadt, Berlin, 

Hannover, Bielefeld, Magdeburg, Krefeld, 

Göppingen, Bamberg, Düsseldorf, Frankfurt 

RZ IBM Mainz und Ehningen 

RZ HP in Böblingen, Herrenberg, Basel, Genf, 

Ratingen 

RZ SAP, Walldorf und Rot sowie in der Schweiz 

RZ Deutsche Börse Frankfurt 

RZ AOK Teltow 

RZ Siemens in Fürth 

RZ BT, Amsterdam, Uetrecht, Frankfurt 

RZ e-plus. Düsseldorf 

RZ C&A Wickrath 

RZ P&C Düsseldorf 

RZ Sparkassen Düsseldorf 

RZ Sparkasse Hannover 

RZ VW Bank Braunschweig 

RZ Renault Bank 
 

RZ Freenet, Düsseldorf 

RZ Netcolone, Köln 

RZ AOL, Duisburg und Saarbrücken 

RZ RTL, Köln 

RZ Lufthansa Kelsterbach 

RZ DVG in Hannover und Berlin 

RZ Bertelsmann , AVARTO Gütersloh 

RZ Etisalat und GBM (IBM) Dubai 

RZ e-shelter, Frankfurt 

RZ Equinix, Düsseldorf 

RZ DKV Koblenz 

 RZ DB u IBM in Oberursel u.Schwalbach 

RZ Colt Telecom, Frankfurt 

RZ Egger, St. Johann – Tirol 

RZ Bundesbank Frankfurt 

RZ DFS Langen 

RZ Plusserver Strassburg 

RZ QSC Köln, DUS Nrb. 

uvam. 



 

Eine neue Flut von Richtlinien, VDE-Bestimmungen,  

Politischen Verordnungen auf Grund der Energie(w)ende  

treffen auch auf Rechenzentren zu 
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Verordnung zur Änderung der Vorschriften über 

elektromagnetische Felder und das 

telekommunikastionsrechtliche Nachweisverfahren 2013 

• 3. § 3 wird wie folgt gefasst:  

• „§ 3 Niederfrequenzanlagen  

• (1) Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen sind 

Niederfrequenzanlagen, die vor dem [einfügen: Datum des Inkrafttretens der 

Änderungsverordnung] errichtet worden sind, so zu betreiben, dass sie in ihrem 

Einwirkungsbereich an Orten, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von 

Menschen bestimmt sind, bei höchster betrieblicher Anlagenauslastung die im 

Anhang 1a genannten Grenzwerte nicht überschreiten, wobei 

Niederfrequenzanlagen mit einer Frequenz von 50 Hertz die Hälfte des in Anhang 

1a genannten Grenzwertes der magnetischen Flussdichte nicht überschreiten 

dürfen. Dabei bleiben, soweit 4  

• nicht im Einzelfall hinreichende Anhaltspunkte für insbesondere durch Berührungs 

-spannungen hervorgerufene Belästigungen bestehen, die nach Art, Ausmaß oder 

Dauer für die Nachbarschaft unzumutbar sind, außer Betracht  

• kurzzeitige Überschreitungen der Grenzwerte nach Satz 1 in Verbindung mit 

Anhang 1a um nicht mehr als 100 Prozent mit einer Dauer von nicht mehr als 5 

Prozent eines Beurteilungszeitraumes von einem Tag und  
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• kleinräumige Überschreitungen der Grenzwerte der elektrischen Feldstärke nach 

Satz 1 in Verbindung mit Anhang 1a um nicht mehr als 100 Prozent außerhalb von 

Gebäuden.  

• (2) Zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen sind Niederfrequenzanlagen, 

die nach dem [einfügen: Datum des Inkrafttretens der Änderungsverordnung] 

errichtet werden, so zu errichten und zu betreiben, dass sie bei höchster 

betrieblicher Anlagenauslastung in ihrem Einwirkungsbereich an Orten, die zum 

nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, die im Anhang 

1 a genannten Grenzwerte nicht überschreiten, wobei Niederfrequenzanlagen mit 

einer Frequenz von 50 Hertz die Hälfte des in Anhang 1a genannten Grenzwertes 

der magnetischen Flussdichte nicht überschreiten dürfen.  

 

• Bestehende Genehmigungen und Planfeststellungsbeschlüsse bleiben unberührt.  

 
• D e r B u n d e s m i n i s t e r  f ü r U m w e l t, N a t u r s c h u t z u d R e a k t o r s i c h e r h e i t     

       P e t e r A l t m a i e r  

• D e r B u n d e s m i n i s t e r  f ü r W i r t s c h a f t u n d T e c h n o l o g i e   

       D r. P h i l i p p R ö s l e r  
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Kontrollierte Blackouts !!!! 

„Diplomierte 3-Satz Rechner“ erreichen den Strom 
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Schlußfolgerungen der 3 - Satzrechner 

 

• Deutschland hat den höchsten Standard in der Versorgungssicherheit im 

Elektrizitätsmarkt weltweit. 

• Dieser Standard stammt unter anderem noch aus der Zeit, in der der Stromsektor 

reguliert war und Überkapazitäten in der Stromerzeugung geschaffen wurden.  

• Ein solcher Sicherheitsstandard lässt sich in einem liberalisiertem Strommarkt 

nicht halten. 

• Das ökonomische Kernproblem ist die derzeitige mangelnde Flexibilität der 

Stromnachfrage und die Volatilität eines wachsenden Teils des Stromangebots.  

• Ob die Nachfrage zukünftig 'ausreichend‘ flexibel reagieren kann, lässt sich nur 

schwerlich prognostizieren und wird allgemein (und auch im Beirat) 

unterschiedlich beurteilt.  

• Die massive Förderung der erneuerbaren Energien wird in Deutschland jedenfalls 

die Problematik zunächst verschärfen. Doch selbst wenn eine stark verbesserte 

Teilnahme der Nachfrage im Strommarkt gesichert wäre, blieben ohne Kapazitäts-

markt Risiken für die Versorgungssicherheit, da sich die Investitionen im 

Strommarkt bei einem hohen Anteil von erneuerbaren Energien auf hohe 

Knappheitspreise zu sehr seltenen Zeiten verlassen müssten. 
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Mitglieder der Kommission ohne Elektro - Erfahrung 
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       Behördliche Prüfungen nach BGV A3 
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(3) Bei der technischen Prüfung werden die 
sicherheitstechnisch relevanten Merkmale 
eines Prüfgegenstandes auf Zustand, 
Vorhandensein und gegebenenfalls Funktion 
am Objekt selbst mit geeigneten Verfahren 
geprüft.  
 
Hierzu gehören beispielsweise die folgenden 
Prüfarten:  
 

•äußere oder innere Sichtprüfung,  
 

•Funktions- und Wirksamkeitsprüfung,  
 

•Prüfung mit Mess- und Prüfmitteln,  
 

•labortechnische Untersuchung,  
 

•zerstörungsfreie Prüfung,  
 

Aussagen der neuen TRBS 1201 (Stand 08.2012) : 
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Prüfung mit datentechnisch verknüpften Meßsystemen (z. B. Onlineüberwachung).  

 

(4) Geeignete Prüfverfahren sind solche, die den Zweck der Prüfung gemäß 

Abschnitt 2.1 zuverlässig erfüllen und dem Stand der Technik entsprechen.  
 

 

Neue Möglichkeit z.B. Onlineüberwachung 

Die Prüfaussage 

der Prüfverfahren 

muss  

aussagekräftig 

und 

nachvollziehbar 

sein. 

ZEP 

RCM 1 

RCM 2 

RCM 3 RCM 4 

RCM 13 RCM 16 
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Ortsfeste Betriebsmittel sind kaum beachtet, da zu 

aufwendig und Fachwissen notwendig ist 

 
 

fehlende Systemunterlagen 
 

       Energiebedarf 

       Leistungskontrolle /Abrechnung Energie 

       EMV-Konzepte 

       Abschaltbedingungen, Kurzschlußberechnungen 

       Selektivitätsbetrachtung, 4-pol Bypaß-Konzepte 

       Blitz- Überspannungsschutzkonzepte 
 

fehlende aktive Zeichnungen 
 

       Einliniendiagramme 

       Erdungsunterlagen 

       Kabellisten 

       Systemanforderungen an USV, NEA 
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Ortsveränderliche  Betriebsmittel 
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Schaltplan für ATX Netzteile 
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Fristen für ortsfeste Anlagen ohne wirklich konkrete Vorgaben 
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Fristen für ortsveränderliche Anlagen 
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4 elektrischen Schlag oder Störlichtbogen 
4.1 Ermittlung der Gefährdungen durch elektrischen Schlag oder Störlichtbogen 

4.2 Bewertung der Gefährdungen durch elektrischen Schlag oder Störlichtbogen 

4.3 Beispielhafte Maßnahmen bei Gefährdungen durch elektrischen Schlag oder 

Störlichtbogen 
 

5 elektrische, magnetische oder elektromagnetische Felder 

 

 

 

 

 

5.1 Ermittlung der Gefährdungen durch elektrische, magnetische oder 

elektromagnetische Felder 

5.2 Bewertung der Gefährdungen durch elektrische, magnetische oder 

elektromagnetische Felder 

5.3 Beispielhafte Maßnahmen bei Gefährdungen durch elektrische, magnetische 

oder elektromagnetische Felder 
 

6 statische Elektrizität 

6.1 Ermittlung der Gefährdungen durch statische Elektrizität 

6.2 Bewertung der Gefährdungen durch statische Elektrizität 

6.3 Beispielhafte Maßnahmen bei Gefährdungen durch statische Elektrizität 

Technische Regeln der Betriebssicherheit fordern eine Analyse  

von Gefährdungen durch  



 

Magnetfeldberechnung 
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Sicherheitsüberprüfung BGV A3  übergeleitet in TRBS 2131: 

 
 

Gefährdungsbeurteilungen und Elektroprüfungen  

nach BGV A3 / TRBS 2131. 

 

Die Überprüfung der Sicherheit der elektrischen Geräte und 

Anlagen in Gewerbebetrieben und in vermieteten Wohnungen 

muss regelmäßig vorgenommen werden.  

 

Der Geschäftsführer bzw. der Vermieter kann für Schäden 

haftbar gemacht werden, falls die Überprüfungspflichten 

verletzt werden und es zu Unfällen oder Brandschäden kommt.  



 

BGV A3 Prüf-Tuorismus im Internet 
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Am besten gleich zu Profis, 

welche Röntgenaugen haben 

und auch Geräte zu einem 

Preis von 0,80 € bis 8,50 € für 

das gleiche ortsveränderliche 

Gerät 



 

Geräte die exakt den zT unsinnigen Anforderungen genügen 
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Prüftourismus = Prüfterrorismus !!!!! 
Vermieter drängen auf Prüfungen, ein Beispiel aus 2013 
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Prüftourismus = Prüfterrorismus !!!!! 
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Angebot der IBM für RZ 



 

Wer sagt wie und was geprüft werden soll 
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Prüfprotokoll 
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Der Sinn der Prüfungen 

Der Sinn der Gesetzlichen Unfallversicherung besteht darin, den Beschäftigten  

einen öffentlich-rechtlich geregelten Anspruch auf Leistungen zu geben.  

 

Indem der Arbeitgeber die Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung allein  

übernimmt, lösen wir seine Haftpflicht im Falle eines Arbeitsunfalls oder einer  

Berufskrankheit gegenüber seinen Beschäftigten ab. 

 

Nur im Falle besonders fahrlässiger oder vorsätzlicher Verstöße gegen Regelungen  

des Arbeitsschutzes können wir gegenüber dem Unternehmer oder den  

Beschäftigten Regressansprüche geltend machen. 

Der Versicherungsschutz Ihrer Beschäftigten bleibt also unbedingt erhalten. 

 

Ob das Netzmonitoring als vollwertiger Ersatz für die Wiederholungsprüfungen 

gemäß DIN VDE 0701-0702 angesehen werden kann, wird mit letztendlicher 

Gewissheit wohl nur ein Richter entscheiden können. 

 



 

Prüfungen an elektrischen Anlagen im RZ ohne abschalten zu müssen 

 
 Vorgeschriebene Prüfungen nach BGV A3 

 Neue messtechnische Probleme durch die Energiewende 

 Einpoliger Strangplan zur Strukturanalyse im RZ 

 BSI konforme Netzform TN-S 

 Abschaltbedingungen und Selektivität der Schutzorgane 

 Brandschutzschalter 

 Differenzstromüberwachung 

 Loggen von magnetischen Feldern berührungslos 

 Thermographie der elektrischen Anlagen 

 Online-Überwachung als BGV A3 Hilfsmittel 

 Einprägen von Prüfströmen als Ist-Kontrolle 

 Beurteilungskriterien der Prüfergebnisse 
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Neubau und Modernisierung von RZ 



 

Sanierung der elektrischen Anlage  

im Bestand bei laufendem Betrieb 
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Forderung der neueren VDE und BSI-Richtlinien 

• EMV-taugliche Stromversorgung nach der BSI-Ansicht 

• Verantwortlich für Initiierung: Leiter IT          

• Verantwortlich für Umsetzung: Haustechnik 

 Absolut unverzichtbare Grundlage für die störungsfrei Funktion 

moderner IT-Systeme sowie der für deren Betrieb erforderlichen 

Supportsysteme (von der USV über die NEA bis hin zur Klimatechnik) 

ist eine EMV-taugliche Stromversorgung.  
 

• TN-S-System und ZEP 

• Seit Oktober 2010 enthält die VDE 0100, im Teil 444.4.3.1 zu TN-C-

Systemen folgende Feststellung: 

• „TN-C-Systeme dürfen in neu errichteten Gebäuden, die eine wesentliche 

Anzahl von informationstechnischen Betriebsmitteln enthalten oder 

wahrscheinlich enthalten werden, nicht verwendet werden.  

• Es wird empfohlen, in bestehenden Gebäuden TN-C-Systeme nicht 

beizubehalten, wenn diese Gebäude eine wesentliche Anzahl von 

informationstechnischen Betriebsmitteln enthalten oder wahrscheinlich 

enthalten werden.“ 
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TNS ist heute Pflicht 

• Und zu TN-S-Systemen heißt es dort im Teil 444.4.3.2: 

• „Anlagen in neu errichteten Gebäuden müssen von der Einspeisung an als 

TN-S-System errichtet werden. In bestehenden Gebäuden, die bedeutende 

informationstechnische Betriebsmittel enthalten oder wahrscheinlich enthalten 

werden und die aus einem öffentlichen Niederspannungsnetz versorgt 

werden, sollte ab dem Anfang der Installationsanlage ein TN-S-System 

errichtet werden.“ 

• Damit trägt die VDE endlich der Tatsache Rechnung, dass für den 

ordnungsgemäßen Betrieb von IT-Systeme das Stromversorgungsnetz 

mindestens als TN-S-System aufgebaut sein muss. 

• Die VDI 3551 EMV in der TGA von 01-2011 unterstützt verbindlich die 

Forderungen nach einem TN-S-System mit automatischer Überwachung. 
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Zwei  Grundregeln zur Erdung 

Die oberste Grundregel ist, ein bestmögliches Erdungssystem  

herzustellen, welches erdfühlig und niederimpedant ist. Dies 

bedingt ein horizontal und vertikal vermaschtes 

Potentialausgleichssystem. 

 

Auf dieses Erdungssystem dürfen keine galvanischen oder auch 

induktiven Ströme gelangen.  
 

Dies sind die Mindestvoraussetzungen nach VDE, einen fremdspannungs 

- armen Potentialausgleich gemäß der DIN VDE 0100 Teil 540 / 11.91 

herzustellen.  

 
Dies steht bereits seit 1991 im Anhang C.2. und ist heute in fast allen Bestimmungen der VDE 

und der EN zur Pflicht geworden. 

„Voraussetzung für die Wirksamkeit des fremdspannungsarmen 

Potentialausgleichs nach Abschnitt C.2 ...sind getrennte Leiter für die 

Funktion des Schutz- und des Neutralleiters...“ 
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Erdung und Potentialausgleich 

• Schaffung eines Untererdersystems mit Maschenweite ca. 5 bis 20 m 

unterhalb der Sauberkeitsschicht (je nach Blitzschutzklasse I bis III). 

• Für die Erdung und den Potentialausgleich ist die DIN EN 50310 VDE 0800-

2-310:2011-05 zu berücksichtigen. 

• Herausführung der Erderanschlüsse hinter der Fassade in Anschlusskästen 

oder bis zum Dach auf Festpunkte. 

• Schaffung eines Erdersystems im Bereich  2 Ohm zum Zwecke 

Mittelspannung, Blitzschutz, Abschaltbedingungen und HF. 

• Vorzugsweise sollen über Schweißpunkte/Verbindungen dauerhafte 

PE/PA Verbindungen im später nicht mehr zugänglichen Bereich der 

Betonarmierungen erfolgen. 

• Falls metallische Fassaden geplant werden, sind diese im 

Blitzschutzkonzept niederimpedant untereinander zu verbinden. 

• Blitzschutzklasse nach der Umfeldanalyse und Risikoermittlung bestimmen. 
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Untererder sind notwendig 
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earth connections  



 

Earth and Electronic 
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Erderauslässe 

• Anstelle von Erdungsfestpunkten sind Bandstahlauslässe zu bevorzugen, 

welche später direkt als PE/PA Anschlüsse genutzt werden können. 

• Die späteren Auslässe sind mit einem Schlauch zu schützen, damit diese 

mit eingegossen und später bei Bedarf freigelegt werden können und damit 

sauber bleiben. 

• Bereits in den Ausführungszeichnungen ist die Vergabe einer Nummer der 

Erderauslässe zur späteren Nachprüfung/Dokumentation erforderlich. 

• Vorsehen von Erderauslässen mindestens im 15 m Radius, in der NSHV 

min 2 Stk, an allen HV und UV, Serverräumen und technischen 

Betriebsräumen mindestens einmal. 

• Verbinden der Metallverbinder der Trockenbauweise mit dem 

Erdungssystem und Kontrolle der PE Verbindung. 

• Schaffung eines niederimpedanten Erdungssystems mit 

Durchgängigkeitswerten unter 200 mOhm, belastend gemessen mit der 4-

Leiter Messtechnik gemäß VDE 0185. 
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Untererdersystem 
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Geschweisste Verbindungen 
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EMV-gerechte Leiter, Stromschienen, Verteilungen 

• Führung der Niederspannungsleitungen nicht als Einzelleiter 

• Verwendung von parallelen, exakt auf den cm abgelängten Anschlusskabeln, 

sind notwendig, um induktive Kopplungen zu vermeiden. 

• Einadrige Hochspannungsleitungen dürfen nicht beidseitig mit dem in der 

Regel vorhandenen Erdungssystem aufgelegt werden, da sich sonst 

Koppelströme von 15 bis 30 % des momentanen Arbeitsstromes auf das 

Erdungssystem einkoppeln.  Eine kaskadierte Erdung (einseitig an speisender 

Stelle) kann gewählt oder alle drei Erder am Trafo auf eine isolierte Halterung 

gelegt werden. 

• EMV-gerechte Stromschienen mit hoher Spannungsfestigkeit und doppelten N-

Leitern, welche zwischen den Phasen liegen und als Außenhülle kein 

ferromagnetisches Material (Eisen) verwenden. Verpresstes 

Aluminiumgehäuse 

• NSHV mit Einspeise- und Abgangsfeldern in EMV-gerechter Ausführung, bei 

denen der Neutral-Leiter direkt als 4.Leiter bei den Phasen oder gar 

dazwischen liegt, um die magnetischen Felder besser auszugleichen. 
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Stromschienen 
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Prüfmöglichkeiten sofort mit einplanen 

• Automatische BGV A3 Prüfungen mit einplanen. 

• Vorsehen eines minimalen Basisschutzes für Netztransienten mit 100 kA -

Bereich 

• Schaffung eines ZEP in dem in der Regel vorhandenen Kuppelfeld, als 

Prinzip der Spannungswaage, als einzige geplante Verbindung zwischen N 

und PE in der gesamten Liegenschaft. 

• Überwachung des ZEP mit einem Web – Serverkanal und 

Aufzeichnungsmöglichkeit im schnellen Modus, integriert in die Web-

Serverlösung. 

• Einsatz einer Überwachung an jedem Trafo-, NEA Einspeisung mit einem 

Webserver mit min 4 Kanälen für die Spannung und 6 Kanälen für die 

Ströme. Dies bedingt auch den Einsatz von Wandlern am N, ZEP/Diff/PE 

Leitern.  

• Phasenausfallrelais kann entfallen, wenn Web-Server die Funktion mit 

übernimmt und meldet. 

• Verwendung von TNS-Tablets zur manuellen Messung mit hochwertigeren 

Messeinrichtungen zur Fehlersuche. 
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ZEP und Stromschienen 
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Kompensation, Bypass und Handmessungen  

• Für eventuelle Kompensationsanlagen sind lediglich Abgänge in der NSHV 

vorzusehen und erst bei Normalbetrieb durch Messungen zu entscheiden. 

• Für Bypasslösungen zur USV oder Aushelferleitungen müssen 4-polige 

Schalter vorgesehen werden. Der Hersteller der 4-poligen Schalter muss 

voreilenden N sicher stellen, damit keine Sternpunktverschiebung im 

Umschaltfall vorkommt. 

• Anschlüsse zu den UV müssen bei Querschnitten bis 16mm² so ausgeführt 

werden, dass diese vorzugsweise mit herkömmlichen RMS Messzangen 

geprüft werden können. 

• Messung eines jeden Kabelanschlusses muss ohne Bewegung/Veränderung 

der Leiter mit Strommesszangen und Rogowskispulen möglich sein. 

• Auch in den UV werden dringend TNS-Tablets empfohlen, um zur 

Fehlersuche und zur automatisierten BGV A 3 Prüfung sichere 

Kontaktpunkte zu haben. 
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Unterverteiler und Abgänge bis zu Kaltgerätesteckern 
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Vertauschung N u PE an einer Anschlussdose führt zu 12,5 A 

Differenzstrom bis zum ZEP 
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Warm und Kaltgang mit unterschiedlichen Cluster-Rechnern 



 

Bezeichnungssysteme und  

Zeichnungen so wie die Anordnungen sind 

• Einheitliches und durchgängiges Bezeichnungssystem, in dem jede 

Komponente nur einmal mit einer Nummer oder Abkürzung versehen ist. 

• Schaffung eines „lebendigen“ Einliniendiagrams zur Erkennung der 

Schalterstellung, Leitungslänge und Strukturanordnung und Messpunkte. 

Als Möglichkeitsanalyse kann es wie eine Kraftwerksleittechnik 

Schalthandlungen und Fehlerzustände simulieren. Gleichzeitig sind 

Darstellungen und Berechnungen möglich und notwendig.  

• Für die Unterverteilungen sind Standverteiler in den abgeschlossenen 

Betriebsräumen der Etagen zu verwenden. Es sind senkrechte 

Anschlussmöglichkeiten vorzusehen, die ohne zusätzliche Klemmen 

auskommen und so direkt mit Stromzangen und Wärmebildkameras im 

Betrieb prüfbar sind.  
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Aktiver Schaltplan 
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Webserver und FI 

• In den Eingängen sollten mindestens Webserver Web-Server mit fünf 

Spannungseingängen und mindestens sechs Stromeingängen verwendet 

werden. 

• In Anwendungen der USV sollten mindestens Web-Server mit schnellem 

Aufzeichnungsmodus verwendet werden, um auch Ereignisse im 10 ms-

Bereich und Kurvenverläufe der Spannung und Ströme aufzeichnen zu können. 

• Damit auch bei einem Netzausfall der Spannungsabfall und die 

Spannungswiederkehr eindeutig aufgezeichnet werden, sollten die Web-Server 

mit an einen USV-Stromkreis oder eine Klein-USV angeschlossen werden. 

• In den Abgängen für Beleuchtung und sonstiger Verbraucher sind Bereichs FI-

Schutzschalter min 30/100/300 mA vorzusehen. (Neue Forderung der VDE)                                                        

Die LS Schalter können die Kennlinien B haben. 

• In den Abgängen für Steckdosenstromkreise sind FI mit 30 mA 

Auslösekennlinie vorzusehen. 
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Voraussetzungen, 5 -6 Wandler, Spannungsabgriffe 

Einbauwandler 

Klappwandler 

Abgesicherte Spg 

Netzversorgung 

Zusätzl. Messbuchsen 

Datenanschlüsse 

12 Kanäle 
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Fehlerstromüberwachung und aktive Prüfungen 
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Ethernet Datenübertragung und 6 Stromkanäle  



 

22.10.2014 65 



 

22.10.2014 66 

 

 

Realisation eines RZ ohne abschalten zu müssen 



 

• Für die Verbraucherstromkreise mit Druckern, Bildschirmarbeitsplätzen sind die 

Endstromkreise mit 16A LS der Kennlinie C vorzusehen, um Einschaltströme 

zu beherrschen. 

• In Absprache mit der EDV –Administration sind die normalen Steckdosen für 

EDV Anwendung auch zentral schaltbar zu gestalten, damit nach 

Betriebsschluss alles vom Netz genommen werden kann. Dies hat sich in 

anderen EDV-Umgebungen bewährt und Schäden verhindert und 

Betriebskosten gesenkt. 

• Vorzugsweise sind Sicherungsautomaten 2-polig auszuführen oder als FI-LS. 

• In den Unterverteilungen ist ein Überspannungsgrundschutz mit 10 kA 

vorzusehen. 

• Dekorative brennbare Abdeckungen sind zu vermeiden, damit nichts versteckt 

wird und sich keine Wärmenester bilden. 
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Unterverteiler 
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• Keine Doppelstockklemmen oder N-Trennklemmen verwenden. 

• Nur fingersichere Bauelemente und solche, die den 10 sek Brandtest nach 

VDE 0100 überstehen, verwenden. 

• Bei der Bestellung von Umrichtern der Klimatechnik und USV Systeme 

verlangen, dass störungsarme Filter verwendet werden, die hinter einem 

100mA FI betrieben werden können. 

• Schaffung eines Trennungsabstandes zwischen Netz- und Datentrassen, 

soweit dies möglich ist. Die Grundlage ist in der VDE DIN EN 50174-2 (VDE 

0800-174-2) festgelegt. 
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Schadenursachen aus meiner SV-Sicht in RZ 

• Fehlende Übersichtspläne führen bei Schalthandlungen zu 

Fehlschaltungen 

• Nie durchgeführte Life-Test, sondern nur „Auflagenerfüllung“ 

• Kurzzeitunterbrechungen kleiner 0,3 sec in Verbindung mit der Netzform 

TNC-S 

• Veränderung der Stromaufnahme mit höheren Frequenzen 

• Falsch eingestellte Leistungsschalter 

• Falsche Dimensionierung USV und NEA 

• Lockere Schrauben/ Reihenklemmen/ N-Trennklemmen 

• Sternpunktverschiebungen durch N-Behandlung 

• Unvollständige Kurzschlüsse- Lichtbögen 

• Ströme über Datenleitungsschirme 

• N-Stromverschleppung über Bypässe 
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Ursachen für kapazitive Lasten in Rechenzentren 

Beispiel Messungen an Netzteil Server B 

Last:  0%   30%   60% 

pf:  -   0,89   0.95 

Bemerkung: 8 var kap. 



 

Brandursachen allgemein in Deutschland 
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Abschaltbedingungen 
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Beispiel fehlende Kenntnis der LS-Schalter 
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Fest- oder Einschubtechnik 



 

Brandschutzschalter 
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Messungen im HF-Bereich 
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TNS Analysatoren zur Onlineüberwachung  

mit 6 Stromeingängen 

Warum? 

1. Unbemerkte Veränderung des Netzes 

2. Nur zeitweise auftretende Fehler 

3. Zu hohe Spannung zwischen N und PE 

4. Veränderte Netzqualität U und I 

5. Unvollständiger Körperschluss endet in 

Erdschluss 

6. Feuchtigkeit senkt Isolationswiderstand 

7. Lichtbogen erzeugt Ströme auf PE 

8. PE kann von anderen Stromkreisen 

beeinflusst werden 

9. N kann verschleppt werden 

10.Automatische BGV A 3 

Onlineüberwachung ist möglich 
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Prinzip FI und Prüfung mit Prüftaste  

durch definiertem  Differenz Strom 

zB 10 A 

ZEP 



 

Durchgängigkeitsmessung im mOhm-Bereich
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200 mOhm ist gut erreichbar 
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4-Leitermessung mit einem eingeprägten Prüfstrom 

22.10.2014 www.sv-otto.de 81 

Durchgängigkeit der 

Potentialverbindungen 

Erdungsmessung 

Messung an Datenleitungen 

und Schirmen 

Fehlersuche durch 

überlagerte 

Strommessverfahren 

Freiprüfen von TN- S- 

Systemen 

Prüfen von Motoren und 

Transformatoren 

ZEP 



 

Einprägen eines Prüfstromes = Erkennen an min.2 

Stellen 
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10 A 

10 A 

10 A 

10 A 

10 A 



 

Das genial einfache Hilfsmittel  

Prüftrafo Fa. Jung Wilnsdorf 
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Messung mit dem Prüftrafo als belastende  

4-Leiter Messung  

R1 = 0,2665V / 12,75A = 0,02090 Ohm 

Messungen im kleinen mOhm-Bereich 

mit 50 Hz oder auch beliebiger 

Frequenz möglich. Sofort Kontrolle, ob 

eine Fremdspannung vorliegt 

 

R2 = 12,43V / 0,0376A = 330,585 Ohm 

Kleiner Messfehler vernachlässigbar 
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Strom-Spannungsmessung mit Fluke 124 
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Messpunkte und Testwiderstand 
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1T entspricht = 1000 µT       1 µT entspricht 1000 nT 

               1 A 

1µT =  ------------- 

          2x 3,14 x r 



 

Der Datenlogger DL-MW 10 wurde speziell für die Langzeitaufzeichnung von 

niederfrequenten magnetischen Feldern entwickelt. 

www.estec.de    

info@estec.de 

Datenlogger für 

magnetische Wechselfelder 
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Gleichzeitiges Messen der Widerstände und 

Rückwirkung magnetischer Felder auf die Anlagen aber 

auch Lastmomente 
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Magnetisches Feld, als Rückwirkung des Prüftrafos 
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Rückwirkung Schleifenwiderstandsmessung  

mit 400A 12 x 10 ms 
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Alle 12 Impulse des Maxtest lassen sich nachweisen als magn. Feld 



 

Automatisierte Prüfung mit TN-S Messeinrichtungen? 

 

• Entbindet nicht folgende Punkte durchzuführen: 

• Sichtprüfung auf äußerlich erkennbare Mängel 

• Schutzmaßnahmen und Abschaltbedingungen 

• Schleifenwiderstände (Prüfung der Durchgängigkeit von 

Schutzleitern) 

• Funktionsprüfung 

• Folgende Punkte werden erfüllt: 

• Isolationswiderstände 

• Die Prüfschärfe und Umfang kann durch eine kontinuierliche 

Überwachung reduziert werden. Die Prüffristen und Umfang sind 

anwendungsbedingt festzulegen. 

• Wenn Sie Ihre Anlagen nicht abschalten können, holen Sie sich 

Fachkompetenz und/oder die Berufsgenossenschaft mit ins Boot! 
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Folgende Vorgehensweise für eine BGV-Prüfung  

für ortsfeste Anlagen, als Strukturanalyse: 

 
• Prüfen der Ein-Linendiagramme mit der Wirklichkeit und auf Verständlichkeit 

• Prüfen der Einstellung der Leistungsschalter der Trafos 

• Einbringen von Netzanalysatoren, oder Auslesen der vorhandenen, um einen Mitschrieb 

des Lastganges und der Netzqualität von der Anlage oder an einem typischen Abgang 

zu bekommen. 

• Einbringen von temporären Magnetfeldloggern, welche im Sekundentakt alle 

Frequenzen bis 2 kHz aufzeichnen können 

• Zum Test sollten die Kuppelschalter zwischen den Trafos geöffnet werden, um Rohinfos 

zu Einzeltrafos zu bekommen 

• Die Kompensationsanlagen sollte abgeschaltet werden dürfen, um Rohinfos zu erhalten. 

• Messung der Schleifenwiderstände eines jeden Trafos mit den Maxtest u 400 A 

Prüfstrom 

• Aufnehmen eines jeden Abganges zu Unterverteilungen nach einem bewährten 

Verfahren mit 6 Messungen zur Stromanalyse 4 -8 min pro Abgang von der NSHV 

• Prüfen der Kabel auf Querschnitt und Absicherung 

• Wenn ein Fehlerstrom kleiner als 0,2% vom durchschnittlichen Aussenleiterstrom, ist 

der Abgang akzeptabel 

• Prüfen mit der Abgänge mit der Thermokamera 

• Einprägen eines Prüfstromes von ca. 10 A an dem am weitesten befindlichen 

Unterverteilers 

• Der Prüfstrom muss zu 100% am ZEP zu erkennen sein 
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Auswertung 

• Auswerten der Prüfströme am ZEP 

• Auswerten der magnetischen Feldverläufe im Gebäude 

• Auswerten des Lastganges 

• Nach Beendigung des Prüfvorganges  können Kuppelschalter 

und Kompensation wieder zugeschaltet werden.  

• Auslesen des Zuschaltmomentes 

• Beobachten der Funktion der Kompensationsanlage 

• Zuschalten eines NEA Vorganges 

• Abschlußbericht mit Erfassung von Kennzahlen 

 

• Inzwischen ist das BSI auch von der TNS-Netzform mit 

Überwachung überzeugt. 

 In den BSI Grundschutzanforderung nimmt es einen hohen 

Stellenwert ein. 
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Argumente der BG 

• Sowohl die "herkömmliche" Prüfung gemäß DIN VDE 0701-0702 als auch 

das Netzmonitoring bieten keinen zuverlässigen Schutz vor dem Eintritt 

einer elektrischen Gefährdung. 

• Die Prüfung nach DIN VDE 0701-0702 stellt lediglich eine 

"Momentaufnahme„ dar (zum Zeitpunkt der Prüfung war das zu prüfende 

Betriebsmittel in einem ordnungsgemäßen Zustand). Dieser Zustand kann 

sich schon unmittelbar nach der Prüfung ändern... 

• Im Falle der Prüfung nach DIN VDE 0701-0702 würde auch ein nicht sicht- 

oder spürbarer Fehler (der somit nur über messtechnische Maßnahmen 

feststellbar wäre) sogar in den meisten Fällen erst viel später feststellbar 

sein als über die in Ihrem Hause praktizierte Methode. 

• Die Unfallverhütungsvorschrift GUV-V A3 beruft sich in § 2 explizit auf die 

elektrotechnischen Regeln, die in den VDE-Bestimmungen enthalten sind. 

• Die Einhaltung dieser Regeln löst die Vermutungswirkung aus, dass von 

einem sicheren Zustand der elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln 

ausgegangen werden kann. 
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Das Schutzziel muss definiert werden 

 

• Das Schutzziel "Erhalt des sicheren Zustands" kann jedoch auch auf anderen 

Wegen erreicht werden. Dies setzt jedoch eine nachvollziehbare Begründung 

voraus. 

  

• Da die Isolationsüberwachung ("Netzmonitoring") als alternatives Verfahren zur 

Überwachung des sicheren Zustands elektrischer Anlagen und ortsfester 

elektrischer Betriebsmittel in der Unfallverhütungsvorschrift benannt wurde, 

sehe ich keine Probleme bei der Anwendung dieser Technik auf ortsfest 

betriebene elektrische Betriebsmittel in Ihrem Hause. 
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Schutzziel und Sicherheit auf andere Weise 

• Das Schutzziel "Erhalt des sicheren Zustands" kann jedoch auch auf 

anderen Wegen erreicht werden. Dies setzt jedoch eine nachvollziehbare 

Begründung voraus. 

  

• Da die Isolationsüberwachung ("Netzmonitoring") als alternatives Verfahren 

zur Überwachung des sicheren Zustands elektrischer Anlagen und 

ortsfester elektrischer Betriebsmittel in der Unfallverhütungsvorschrift 

benannt wurde, sehe ich keine Probleme bei der Anwendung dieser 

Technik auf ortsfest betriebene elektrische Betriebsmittel in Ihrem Hause. 

 



 

Danke!!  

 

 

www.sv-otto.de 
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